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 Veröffentlicht am 08.01.2008

Norm

StVO §93 Abs2 und Abs5

ABGB §1315

Rechtssatz

1. Der Schädiger hat die Tüchtigkeit seines Besorgungsgehilfen zu beweisen.

2. Sind bereits mehrmals Dachlawinen abgegangen ist der vom Eigentümer beauftragte Hausverwalter als untüchtig iS

des § 1315 ABGB anzusehen.
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